
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/2/25 86/03/0222
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.02.1987

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §15 Abs1;

StVO 1960 §16 Abs1 lita;

StVO 1960 §17 Abs1;

Rechtssatz

Das Vorbeibewegen an einem rechtsabbiegenden Fahrzeug ist nicht als Vorbeifahren sondern als Überholen

anzusehen. (Hinweis auf OGH 6.11.1980, 8Ob 183/80 = ZVR 1981/222)
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